
Anlage 5

Landratsamt Bautzen vom LRA auszufüllen:

Straßenverkehrsamt
Macherstraße 55
01917 Kamenz

Dieser Antrag ist in Blockschrift auszufüllen!

Auszug aus § 7 (Eigenanteilspflicht) der Satzung über die Erstattung der notwendigen
Schülerbeförderungskosten im Landkreis Bautzen:

Die Antragstellung auf Erlass des Eigenanteils hat im Voraus zu erfolgen.
Die Entscheidung ergeht mit dem Bescheid über die Erstattung der Schülerbeförderungs-
kosten für das Schuljahr 2010/2011.

A Antragsteller (Erziehungsberechtigte)

Name Vorname(n) Telefon bzw. E-mail-Adresse

PLZ, Wohnort Ortsteil, Straße, Hausnummer

B Angaben der zwei Kinder mit dem höchsten Eigenanteil:

Name, Vorname Geb.-Datum Schule, Klasse Schülernr.

Name, Vorname Geb.-Datum Schule, Klasse Schülernr.

C Hiermit beantrage ich den Erlass des Eigenanteils für mein Kind/meine Kinder:

Name, Vorname Geb.-Datum Schule, Klasse Schülernr.

Name, Vorname Geb.-Datum Schule, Klasse Schülernr.

Name, Vorname Geb.-Datum Schule, Klasse Schülernr.

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 
Ferner ist mir bekannt, dass jede Veränderung, die im Zusammenhang mit der 
Schülerbeförderung der genannten Schüler steht (Wohnungs-, Schulwechsel usw.)
unverzüglich durch einen Änderungsantrag (Anlage 4) über die Schule dem Landratsamt Bautzen,
Straßenverkehrsamt, schriftlich mitzuteilen ist.

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten

für das Schuljahr 2010/2011

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Eigenanteile sind für höchstens zwei Kinder einer

Familie zu tragen und zwar für die beiden Kinder mit dem höchsten Eigenanteil. Berücksichtigt

werden dabei nur Kinder der Familie, die eine Schule im Landkreis Bautzen besuchen.

Eingang:

Antrag auf Erlass des Eigenanteils ab dem 3. Kind


